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Auftrag für die Durchführung einer 

Maßnahme an einer Kreisstraße 

 

Vorbemerkungen 

Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der „Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bau-
aufgaben auf das Land Hessen“, die am 15.07.2003 zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der 
Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung abgeschlossen wurde sowie der Nachtragsvereinbarung 
zur bestehenden Vereinbarung vom 07.08.2008. Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung des 
Auftrages gelten die Ausführungen der Vereinbarungen. 

Beschreibung der Maßnahme 

Kreisstraße K 116 Hessen-ID: 14813 
Streckenabschnitt: NK 6119 078 – NK 6119 019; Station 0,000 – 0,600 
Maßnahme im Abschnitt:  

Beschreibung der Maßnahme 

 K 116 OD Nieder - Klingen 

  

Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung und zur Kostenerstattung an das Land 

Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt: 

 

Bearbeitungsphase Beginn - Ende 

Voruntersuchung ( 2 ggf. 3 Varianten) März 2012 – August 2012 

Baugrundgutachten ( wird durch Kreis oder 
Kommune erstellt) 

bis März 2012 

  

  

  

 

Gemäß Anlage A der Vereinbarung wird dem Kreis vsl. folgende Kostenpauschale in Rechnung gestellt: 

Maßnahmenart: Ersatzneubau 

Kostengrundlage: Gesamt-Herstellungskosten _________  Euro 

 Baukosten Streckenbau 386.554,62  Euro (netto) = 460.000,- € (brutto) 

 Baukosten Konstr. Ingenieurbau _________  Euro  
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Daraus ergibt sich folgender pauschale Kostensatz für die verschiedenen Maßnahmenarten und Bearbei-
tungsphasen entsprechend des obigen Zeitplans: 

 

Maßnahmenart / Bearbeitungsphase Kostensatz 
(Euro) 

Zeitpunkt für  
Vergütung 

Voruntersuchung (2 Varianten ggf. 3) 6.865,44 Oktober 2012 

   

   

Summe 6.865,44  

   

 

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden umgehend der jeweiligen anderen Seite 
mitgeteilt, sobald diese absehbar sind. Erforderlichenfalls ist diese Vereinbarung entsprechend fortzu-
schreiben. 

Über die Pauschale hinausgehende Zusatzleistungen gemäß Anlage A (Liste 2): 

Folgende Leistungen sind für die Durchführung der Maßnahme zusätzlich notwendig und werden vom 
Kreis gesondert erstattet: 

 

Beschreibung der Leistung Zeitpunkt Leistung 
durch 

Geschätzter 
Umfang (Euro) 

Baugrundgutachten 
bis März 

2012 
Kreis oder 
Kommune 

--------------- 

Vermessung 
bis März 

2012 
HSVV 7.000,- 

    

    

Summe 

 
  7.000,- 
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Beim geschätzten Umfang handelt es sich bei Leistungen durch Dritte um die voraussichtlichen Kosten, 
die für Dritte anfallen, bei Leistungen durch die HSVV um ein verbindliches Pauschalangebot. 

Die Abrechnung erfolgt nach Erbringung der Leistungen auf der Basis der Rechnungen Dritter oder bei 
Leistung durch die HSVV auf der Basis der hier eingetragenen Pauschale. Abschlagszahlungen sind bei 
größerem Leistungsumfang gemäß Arbeitsfortschritt möglich. 

 

Unterschriften: 

 

Darmstadt, den   Darmstadt, den  

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg Hessen Mobil  

Straßen- und Verkehrsmanagement 

Standort Bensheim 

  

 

 

 

 

( Landrat ) 

 

 

 

( Arno Krämer ) 

( Dezernent Bau Südhessen )  

 

 


